






Kommentar zu den Stellungnahmen der Verwaltung

Anfrage zur Turnhalle der ehemaligen Regenbogenschule

Als Befürchtungen hochkamen, dass die Turnhalle abgerissen würde, sollten sich die Vereine nach

Aussage des Bürgermeisters keine Sorgen machen. Die Turnhalle würde erhalten bleiben, man arbeite

an einem Nachnutzungskonzept.

In der Werra Rundschau war im Herbst 2018 zu lesen:

Sontra. Im Sontraer Vereinswesen wurde spekuliert, dass die Sporthalle der Regenbogenschule Ende

2018 abgerissen wird. Gründe seien der Leerstand des gesamten Areals wegen des Umzugs der ersten

bis vierten Klassen auf den Schulcampus an der Adam-von-Trott-Schule und die Unwirtschaftlichkeit

einer Sanierung des maroden Gebäudes. Bürgermeister Thomas Eckhardt teilt mit, dass das nicht der

Wahrheit entspricht.

Hier kann man es noch nachlesen:

https://www.werra-rundschau.de/lokales/sontra/genaue-nachnutzung-sontraer-regenbogenschule-

noch-ungeklaert-9560709.html

Jetzt will man davon offensichtlich nichts mehr wissen und zieht sich aus der Verantwortung.

Anfrage zur Rückzahlung von Fördermitteln

Nach Aussage der Stadt wurden 142.000 Euro für Projekte aus dem KIP Programm und KInvFG

investiert. Honorarleistungen und Schlussabrechnungen kommen noch hinzu. Seitens der Stadt

wurden die Investitionen gänzlich aus dem eigenen Mitteln getätigt, ohne bisher Fördermittel dafür

abgerufen zu haben. Der Satz: „Zunächst bleibt das Konzept zur künftigen Nutzung der ehemaligen

Regenbogenschule abzuwarten.“ liest sich, als könnte man diese Mittel noch abrufen. Dies tut man

wohl, um uns einzulullen. Fakt ist aber, dass in der ehemaligen Regenbogenschule das gesamte

Erdgeschoss für den AWO Kindergarten vorgesehen ist und alle Konzepte und Machbarkeitsstudien,

die jetzt noch gemacht werden, dies auch so berücksichtigen. Damit ist klar, der AWO Kindergarten

geht in die Regenbogenschule was auch bedeutet, dass man die Fördermittel nicht mehr abrufen kann

und sie damit verfallen sind. Aber das möchte man offensichtlich nicht so klar zum Ausdruck bringen.

Jürgen Bach
Bürger für Sontra

Kommentar zur Stellungnahme der Verwaltung zur Anregung der Veröffentlichung von

Magistratsberichten und Anlagen zu Beschlussanträgen (Vorlageberichten)

a) Magistratsbericht:

Die angegebene Begründung gem. § 50 Abs. 3 HGO, hat nichts mit der Protokollierung des

Magistratsberichts in der Stadtverordnetenversammlung zu tun. Sicherlich genügt man den

Anforderungen des Paragrafen, wenn man den Stadtverordneten einen entsprechenden schriftlichen

Bericht zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist der Magistratsbericht ein fester Bestandteil jeder



Stadtverordnetenversammlung und wird vom Bürgermeister in dieser öffentlichen Sitzung

vorgetragen. Aus diesem Grund sind die Anführungen der Verwaltung diesbezüglich schlicht

hanebüchen und entbehren jeglicher Grundlage und werden und wurden mit jedem Vortrag unseres

Bürgermeisters in der Stadtverordnetenversammlung ad absurdum geführt.

b) Veröffentlichung von Anlagen zu Beschlussanträgen (Vorlageberichten)

Die von der Verwaltung angeführten Dokumente machen allesamt sicher keine 10% der Dokumente

aus, um die es hier eigentlich geht. Diese Dokumente dienen als Grundlage der Entscheidungsfindung

für die Stadtverordneten und sind in der Regel Kostenaufstellungen, Schätzungen, Haushaltszahlen,

Stundenkalkulationen oder Verbrauchszahlen, die die Stadtverwaltung selbst erstellt hat. Die

angeführten Lagepläne oder Bilder usw. dienen der Veranschaulichung jedoch nicht der

Entscheidungsfindung als solches. Wenn dann ein solches Dokument an sich schon mit einem

entsprechenden Vermerk gekennzeichnet ist, wie hier als Beispiel genannt, dann ist es natürlich logisch

dieses (erst einmal) nur den Stadtverordneten zur Verfügung zu stellen. Diese haben jedoch dann die

Möglichkeit ein solches Dokument nach Rücksprache mit der Verwaltung trotzdem veröffentlichen zu

lassen, wenn keine besagten Gründe dem entgegenstehen sollten.

Im Umkehrschluss würden diese Veröffentlichungen im Ratsinformationssystem inklusive des

öffentlich vorgetragenen Magistratsberichts also eine Transparenz von mehr als 90% bedeuten.

Ein Ziel das alle Fraktionen und auch die Verwaltung der Stadt Sontra teilen sollten.

Karsten Skowronnek
Bürger für Sontra


